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1. Einleitung 

Das Bedürfnis nach hybriden Rechtsformen für gemeinwohlorientierte Unternehmen nimmt 
weltweit zu. Hierzulande stehen diesbezüglich u.a. sogenannte unternehmensnahe Stiftungen1 
im Mittelpunkt.2 Das Aufkommen großer unternehmensnaher Stiftungen hat eine Debatte über 
die gesellschaftlichen Funktionen solcher Stiftungen ausgelöst. Diese betrifft die Instrumentali-
sierung von Stiftungen zur Vermögenserhaltung, Defizite bei der Legitimation und Transparenz 
des Stiftungshandelns, Fragen der Governance innerhalb dieser Stiftungen3 sowie ihr Einfluss auf 
staatliches Handeln.4 

Im Kontext dieser Dokumentation werden als unternehmensnahe Stiftungen diejenigen Stiftun-
gen angesehen, die von privatwirtschaftlich tätigen Unternehmen gegründet wurden und deren 
überwiegende finanzielle Ausstattung durch privatwirtschaftlich tätige Unternehmen erbracht 
wird, sowie sogenannte unternehmensverbundene Stiftungen, welche Anteile an Unternehmen 
halten.5 Im Folgenden werden die Einschätzungen verschiedener Autorinnen und Autoren über 
die Einflussnahme unternehmensnahe Stiftungen auf die Bildungspolitik wiedergegeben, sowie 
Möglichkeiten einer Regulierung aufgezeigt. 

2. Akteure und Aktivitäten 

Zu den Stiftungen, die sich in Deutschland im Bildungsbereich engagieren, zählen auch zahlrei-
che unternehmensnahe Stiftungen. In ihrem Beitrag zu einer politikwissenschaftlichen Publika-
tion aus dem Jahr 2020 listet Hirsch diesbezüglich die folgenden Stiftungen auf: 

– Deutsche Telekom Stiftung, 
– Robert Bosch Stiftung, 
– Bertelsmann Stiftung, 
– innogy Stiftung (ehemals RWE Stiftung), 
– Haniel Stiftung, 
– Körber Stiftung, 
– Freudenberg Stiftung, 

 

1 Der Begriff der unternehmensnahen Stiftung oder ähnlicher Bezeichnungen ist rechtlich nicht definiert. Eine 
Annäherung u.a. an die Begriffe „Unternehmensstiftung“, „unternehmensverbundene Stiftung“, „Unterneh-
mensbeteiligungsstiftung“, „Unternehmensträgerstiftung, „Doppelstiftung“ findet sich z.B. bei Uhl, „Zur Unter-
nehmensstiftung nach der Reform des Stiftungsrechts“, Die Unternehmensbesteuerung (Ubg) 10/2022, 551 
(552 f.). Siehe auch die Definition und Begriffsabgrenzung bei Eulerich, „Stiftungsverbundene Unternehmen in 
Deutschland, Grundlagen - Ziele - Ausgestaltung“, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2016, Seite 60 ff. 

2 Weitemeyer, „Alternative Organisationsformen im Trend - Unternehmensstiftung, gemeinnützige GmbH, Be-
nefit Corporation“, Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht (ZGR) 2022, 627. 

3 Hüttemann, In: Görres-Gesellschaft, Staatslexikon, 8. Auflage 2021, Verlag Herder, Freiburg, Band 5 - Stiftung. 

4 Engels, In: Görres-Gesellschaft, Staatslexikon, 8. Auflage 2018, Verlag Herder, Freiburg, Band 2 - Gesellschafts-
politik. 

5 Siehe hierzu die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Nicole Gohlke, Gökay 
Akbulut, Clara Bünger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE, „Unternehmensnahe Stiftungen als 
bildungspolitische Akteure“, BT-Drs. 20/7269, https://dserver.bundestag.de/btd/20/072/2007269.pdf, Seite 2. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/072/2007269.pdf
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– DFL Stiftung, 
– Deutsche Bank Stiftung, 
– Vodafone Stiftung, 
– SRH Holding, 
– Jacobs Foundation.6 

Unternehmensnahe Stiftungen unterscheiden sich u.a. dahingehend, dass sie Projekte fördern 
und/oder eigene Programme durchführen. Die Höhe des Stiftungsvermögens und die daraus er-
wirtschafteten Erträge werden als ausschlaggebend dafür angesehen, in welchem Maße die Stif-
tung finanziell fördern und/oder selber tätig werden kann. Werden unternehmensnahe Stiftungen 
fördernd tätig, dürften zumeist die Gewinnung neuer Kontakte und der Aufbau von Kooperatio-
nen und Netzwerken im Vordergrund stehen. Werden unternehmensnahe Stiftungen operativ tä-
tig, generieren sie fachspezifisches (neues) Know-how.7 

Die Aktivitäten unternehmensnaher Stiftungen im Bildungsbereich sind vielfältig. Sie können 
etwa die Beauftragung von Studien, die Organisation von Kongressen, den Betrieb eigener Think-
Tanks, die Förderung von Bildungsprojekten, die Durchführung eigener Bildungsprojekte, die 
Auslobung von Preisen für Schulen (z.B. Deutscher Schulpreis der Robert Bosch Stiftung, Jakob 
Muth-Preis für inklusive Schule der Bertelsmann Stiftung) und die Bewertung von Hochschulen 
(CHE Hochschulranking8) umfassen.9 

3. Bewertung der Einflussnahme auf die Bildungspolitik 

Eine auf selbstgenerierter Datenlage basierende eigene Bewertung der bildungspolitischen Ein-
flussnahme unternehmensnaher Stiftungen ist den Wissenschaftlichen Diensten des Deutschen 
Bundestages nicht möglich.10 Die im Rahmen der Recherche zu dieser Dokumentation gesichteten 
Veröffentlichungen (v.a. Studien, Buchbeiträge, Aufsätze) zeigen, dass die jeweiligen Autorinnen 
und Autoren unternehmensnahe Stiftungen überwiegend als einflussreiche Akteure innerhalb 
der bildungspolitischen Meinungsbildung und Entscheidungsfindung einschätzen. Die Sichtwei-
sen der Autorinnen und Autoren auf unternehmensnahe Stiftungen und ihre Aktivitäten im Bil-

 

6 Hirsch, „Zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft - Über die Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Bil-
dungsstiftungen“, In: Höhne/Striebing (Hrsg.), Stiftungen im Schulwesen, Beltz Juventa, Weinheim 2020, 
Seite 96. 

7 Bartsch/Biedermann, „Varianten und Formen des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen“, In: Back-
haus-Maul/Kunze/Nährlich (Hrsg.), Gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen in Deutschland. Ein 
Kompendium zur Erschließung eines sich entwickelnden Themenfeldes, Springer VS, Wiesbaden 2018, 
Seite 346. 

8 Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) wurde 1994 von der Bertelsmann Stiftung und der Stiftung zur 
Förderung der Hochschulrektorenkonferenz gegründet. 

9 Zum Ganzen: van Laak/Schulz „Bertelsmann, Vodafone & Co. - Wie Stiftungen die Bildungspolitik beeinflus-
sen“, In: Deutschlandfunk vom 3.7.2015, https://www.deutschlandfunk.de/bertelsmann-vodafone-co-wie-stif-
tungen-die-bildungspolitik-100.html. 

10 Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages nehmen keine eigenen Erhebungen oder Befragun-
gen vor. Ebenso wenig führen sie eigenen Studien durch oder beauftragen diese. 

https://www.deutschlandfunk.de/bertelsmann-vodafone-co-wie-stiftungen-die-bildungspolitik-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/bertelsmann-vodafone-co-wie-stiftungen-die-bildungspolitik-100.html
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dungsbereich sind diskrepant; sie variieren von kritisch/ablehnend über konstruktiv bis wert-
schätzend. Im Folgenden werden die betrachteten Publikationen nach dem Datum ihrer Veröf-
fentlichung in aufsteigender Reihenfolge vorgestellt. 

In einem Arbeitspapier der Hans-Böckler-Stiftung aus dem Jahr 2011 präsentieren Eulerich und 
Welge eine Detailanalyse von drei Unternehmensstiftungen: der Alfried Krupp von Bohlen und 
Halbach-Stiftung, der Bertelsmann Stiftung und der Robert Bosch Stiftung. Zur Bertelsmann Stif-
tung formulieren die Autoren: 

  „Bertelsmann wird […] vorgeworfen, zu viel Politikberatung zu betreiben, anstatt modellhaft 
in der Gesellschaft zu operieren […]. Durch das Knüpfen von persönlichen und institutionel-
len Netzwerken in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Medien untermauert die Bertels-
mann Stiftung ihren kommunalpolitischen Einfluss. Neben ihrem zur Verfügung stehendem 
Etat wird der Stiftung in den Medien ein entscheidendes Erfolgsgeheimnis zugeschrieben: 
ihre personellen und ‚atmosphärischen‘ Verbindungen zu den mit dem Konzern verbundenen 
Unternehmenszweigen Gruner + Jahr, RTL Group und Random House. Aufgrund ihres Netz-
werks und ihrer organisatorischen Verflechtung profitiert die Stiftung davon, entsprechende 
Kontakte der Medienlandschaft geltend zu machen und diese für ihre Belange zu nutzen. Ihre 
Medienpräsenz mache sie umgekehrt auch attraktiv für das Führungspersonal in Politik und 
Wirtschaft, denn wer in der Mediengesellschaft öffentliche Aufmerksamkeit suche, erlange 
diese nicht zuletzt durch seine Kooperationsbereitschaft gegenüber Bertelsmann.“11 

Erfahrungsberichte und Erfolgsgeschichten bildungspolitischer Stiftungsarbeit fasst eine im 
Jahr 2015 von Süß (Stiftungsverbund Lernen vor Ort) herausgegebene Veröffentlichung zusam-
men.12 Das Programm Lernen vor Ort wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF) und aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union geför-
dert. Die Publikation würdigt das vielfältige Engagement u.a. der Bertelsmann Stiftung im kom-
munalen Bildungsmanagement. In der Publikation findet sich eine „Zusammenfassung der  
Stiftungsperspektiven“. Dieser ist zur Rolle von Stiftungen - und insbesondere ihrer politischen 
Rolle - Folgendes zu entnehmen: 

  „Als parteipolitisch unabhängige Akteure ist es ihnen möglich, die Rolle selbstbestimmter 
Mitspieler zu übernehmen. In dieser Funktion können Stiftungen verbinden und anstoßen. 
Sie können unterschiedliche Interessensgruppen zusammenbringen und den Austausch mo-
derieren, Diskussionsplattformen bereitstellen und Diskurse ermöglichen. Sie können aber 
auch unbeeinflusst von politischen Abhängigkeiten auf Missstände hinweisen. Dahinter steht 

 

11 Eulerich/Welge, „Die Einflussnahme von Stiftungen auf die unternehmerische Tätigkeit deutscher Großunter-
nehmen“, Arbeitspapier Nr. 198, Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf 2011, abrufbar unter: https://www.boeck-
ler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-005113, Seite 85 f. 

12 Süß (Hrsg.), Stiftungsverbund Lernen vor Ort, Bundesverband Deutscher Stiftungen 2015, „Bildung ist Gemein-
schaftsaufgabe - Stiftungen und ihr Beitrag zu einem kommunalen Bildungsmanagement“, https://www.netz-
werk-stiftungen-bildung.de/sites/default/files/2018-11/Bildung-ist-Gemeinschaftsaufgabe.pdf. 

https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-005113
https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-005113
https://www.netzwerk-stiftungen-bildung.de/sites/default/files/2018-11/Bildung-ist-Gemeinschaftsaufgabe.pdf
https://www.netzwerk-stiftungen-bildung.de/sites/default/files/2018-11/Bildung-ist-Gemeinschaftsaufgabe.pdf
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die übergeordnete Idee, sich als Teil einer Verantwortungsgemeinschaft zu verstehen und 
sich für diese zu engagieren.“13 

  „Auf welche Weise sich Stiftungen mit einem Thema befassen, kann sehr unterschiedlich 
sein. Viele Stiftungen sind karitativ tätig und überwiegend im sozialen Bereich anzusiedeln. 
[…] Andere Stiftungen verstehen sich mehr als Innovationskraft und Korrektiv. Sie nähern 
sich Themen auf einer Metaebene, was meist direkter darauf ausgerichtet ist, an einem gesell-
schaftspolitischen Diskurs teilzunehmen. In diesem Fall sehen die Stiftungsvertreter es als 
ihre Aufgabe, Aufmerksamkeit für ein Thema zu erzeugen, eine fundierte Position zu erarbei-
ten und diese in den politischen Diskurs einzubringen.“14 

  „Mit dem Ziel der Herbeiführung von Veränderungen auf der Systemebene geht ein verstärk-
tes gesellschaftspolitisches Engagement der Stiftungen einher. Dr. Kirsten Witte, Programm-
leiterin Kommunen und Regionen der Bertelsmann Stiftung, führt dazu aus: ‚Stiftungen wer-
den politischer. Sie müssen politischer werden, weil die Gesellschaft in bestimmten Berei-
chen nicht ausreichend reformfähig ist. Stiftungen dürfen daher nicht nur auf der Umset-
zungsebene reparierend agieren, sondern sollten auch daran arbeiten, auf der Systemebene 
Defizite der Gesellschaft zu bearbeiten.‘“15 

Nach Auffassung der Autorin dieser Zusammenfassung könne kooperatives Handeln von Stiftun-
gen letztlich dazu beitragen, die Rolle von Stiftungen als gesellschaftspolitische Kraft - und da-
mit auch die Zivilgesellschaft in der Demokratie - maßgeblich zu stärken.16 

In ihrem Beitrag „Lobbyisten, Marketing-Instrumente, Themenanwälte, Think Tanks, unparteii-
sche Berater oder Wächter? Stiftungen im Kontext aktiver Politikgestaltung“ zu einer Publikation 
aus dem Jahr 2015 beleuchten Bergmann und Strachwitz Kriterien, anhand derer Stiftungshan-
deln im öffentlichen Raum angemessen beurteilt werden könne.17 Unternehmensnahe Stiftungen 
und deren bildungspolitische Einflussnahme analysieren die Autoren nur am Rande. Am Bei-
spiel der Bertelsmann Stiftung konstatieren sie: 

  „Ob zum Bibliothekswesen, zum Stiftungswesen, zu den Hochschulen, zum Bürgerengage-
ment oder zur europäischen und internationalen Politik: Die Bertelsmann Stiftung lieferte Po-
litik und Öffentlichkeit Expertisen, Analysen und Entscheidungshilfen. Und sie lieferte diese 
frei Haus: Abgeordnete, Ministerien, Presseorgane und Multiplikatoren aller Art erhielten 

 

13 Schnell, „Stiftungen als gesellschaftspolitische Kraft. Eine Verortung“, In: Süß (Hrsg.), Stiftungsverbund Lernen 
vor Ort, Bundesverband Deutscher Stiftungen 2015, „Bildung ist Gemeinschaftsaufgabe - Stiftungen und ihr Bei-
trag zu einem kommunalen Bildungsmanagement“, https://www.netzwerk-stiftungen-bil-
dung.de/sites/default/files/2018-11/Bildung-ist-Gemeinschaftsaufgabe.pdf, Seite 150 f. 

14 Ebd., Seite 152. 

15 Ebd., Seite 153. 

16 Ebd., Seite 155. 

17 Bergmann/Strachwitz, „Lobbyisten, Marketing-Instrumente, Themenanwälte, Think Tanks, unparteiische Bera-
ter oder Wächter? Stiftungen im Kontext aktiver Politikgestaltung“, In: Speth/Zimmer (Hrsg.), Lobby Work - In-
teressenvertretung als Politikgestaltung, Springer Fachmedien Wiesbaden 2015, Seite 173. 

https://www.netzwerk-stiftungen-bildung.de/sites/default/files/2018-11/Bildung-ist-Gemeinschaftsaufgabe.pdf
https://www.netzwerk-stiftungen-bildung.de/sites/default/files/2018-11/Bildung-ist-Gemeinschaftsaufgabe.pdf
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und erhalten regelmäßig Publikationen zu den Themen der Stiftung und Einladungen zu pro-
minent besetzten Konferenzen aus Gütersloh. Die Bertelsmann Stiftung wurde damit zum - 
immer wieder kritisierten […] - Vorbild eines neuen deutschen Stiftungstyps, der vielfach 
nachgeahmt wurde. Neue Stiftungen wurden mit ähnlichem Anspruch gegründet, ältere ver-
suchten, ihre Satzungen neu zu interpretieren oder anzupassen, um in ähnlicher Form aktiv 
werden zu können.“18 

Zusammenfassend stellen die Autoren fest: 

  „Stiftungen ,machen‘ ebenso wie viele andere sehr wohl Politik. ‚Voice‘, d. h. die Thematisie-
rung von Problemstellungen, das Agenda Setting, die Erörterung, ggf. der politische Druck, 
hat an Bedeutung gegenüber dem ‚Vote‘, d. h. der regelgerechten Entscheidung, ganz erheb-
lich gewonnen. […] Im Zuge dessen ist der Aktionsradius von Stiftungen wesentlich weiter 
geworden.“19 

Höhne befasst sich in seinem Beitrag „Stiftungen & Staat auf dem Privatisierungspfad - Eine kriti-
sche Analyse zum Einfluss von Stiftungen im Bildungsbereich“ zu einer Publikation aus dem 
Jahr 2016 auch mit dem Einfluss unternehmensnaher Stiftungen: 

  „Große Unternehmensstiftungen haben die genannten verschiedenen Kapitalien in hohem 
Maße akkumuliert: Mit umfangreichen Stiftungsvermögen und operativen Mitteln, Expert_in-
nen und Expertise, weitreichenden Netzwerken und Kontakten zu politischen, ökonomischen 
und wissenschaftlichen Eliten, ihrer medialen Präsenz sowie dem Image als gemeinwohlori-
entierte neutrale Akteure können sie in vielfacher Weise an unterschiedliche Systemlogiken, 
Akteursgruppen und Handlungsformen anschließen. Geld und Geist, Gemeinnützigkeit und 
Gemeinwohl, Gewinn und Gemeinschaft sind in einzigartiger Weise in diesem Akteurstypus 
verdichtet. Der Mehrwert und die Spezifik von Stiftungen leiten sich aus den multiplen Rol-
len ab, die Stiftungen annehmen und zwischen denen sie flexibel switchen können: Berater, 
Think Tanks, Organisierer, Projekt-Partner, Experten, Eventmanager, Reformer, Innovatoren, 
Moderatoren, Financiers usw. 

  Wissen stellt nicht nur das verbindende Glied dieser unterschiedlichen Funktionen dar, son-
dern ist auch das zentrale Medium stifterischen Operierens. Große Stiftungen wie die Bertels-
mann Stiftung, die Robert Bosch Stiftung oder die VW-Stiftung verfolgen mit ihren Program-
men, Projekten, Förderformen, Preisen oder Kooperationen jeweils eine eigene Wissenspolitik 
[…]. Denn gerade im Fall einflussreicher und potenter Unternehmensstiftungen zeigt sich, 
dass und in welcher Weise sie ‚sozioökonomische Vorsprünge in politische und kulturelle 
Macht übersetzen‘ können […]. Bildungspolitisch äußern sich diese Übersetzungenleistungen 
in einem realen Macht- und Kompetenzzuwachs von Stiftungen.“20 

 

18 Ebd., Seite 178. 

19 Ebd., Seite 179. 

20 Höhne, „Stiftungen & Staat auf dem Privatisierungspfad - Eine kritische Analyse zum Einfluss von Stiftungen 
im Bildungsbereich“, In: Heinrich/Kohlstock (Hrsg.), Ambivalenzen des Ökonomischen - Analysen zur „Neuen 
Steuerung“ im Bildungssystem, Springer Fachmedien Wiesbaden 2016, Seite 51 f. 
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  „Große Stiftungen akkumulieren in hohem Maße unterschiedliches Kapital, das sie zu ein-
flussreichen bildungspolitischen Mitspielern und zu wichtigen Partnern im Rahmen der 
neuen bildungspolitischen Regulierung im Bildungsbereich (Bildungskorporatismus) macht. 
Hierdurch werden sie strategisch zu ‚Akteuren auf Augenhöhe des Staates‘ gemacht und als 
gesellschaftlich relevante Koproduzenten von Bildung aufgewertet.“21 

Ebenfalls aus dem Jahr 2016 datiert der Themenschwerpunkt „Stiftungen im Bildungswesen“ in 
der Zeitschrift Erziehung & Wissenschaft (E&W) der Bildungsgewerkschaft GEW. Die GEW hat 
sich in der Vergangenheit wiederholt ablehnend hinsichtlich bestimmter Aktivitäten großer Stif-
tungen im Bildungswesen positioniert.22 Zur bildungspolitischen Einflussnahme unternehmens-
naher Stiftungen formuliert Holland-Letz: 

  „Bundesweit gilt, dass gemeinnützige Stiftungen an Schulen eine stetig wachsende Rolle 
spielen. Die Robert-Bosch-Stiftung gründete im Frühjahr 2015 die Deutsche Schulakademie, 
die sich etwa um die Fortbildung von Schulleiterinnen und Schulleitern kümmert. Die Ber-
telsmann Stiftung […], seit Jahren einflussreicher Player im Bildungswesen, gibt Studien in 
Auftrag, organisiert Konferenzen - und beeinflusst so den bildungspolitischen Diskurs. Die 
Vodafone-Stiftung bildet Streitschlichter an Schulen aus. Die Stiftung des Tchibo-Erben 
Joachim Herz stellt kostenlose Unterrichtsmaterialien ins Netz. Ob Schülerstipendien, Preise 
für innovative Lehrkräfte oder Gründung von Privatschulen - Stiftungen geben Geld, vermit-
teln Know-how und Kontakte. Jede siebte Stiftung, also rund 3 000, engagiere sich im Bil-
dungswesen […].“23 

In einem anderen Beitrag der vorgenannten Zeitschrift beleuchtet Füller die Rolle der Bertels-
mann Stiftung in den Bereichen Schule und Hochschule. Zur Thematik Digitalisierung konsta-
tiert er: 

  „Bertelsmann ist aber nur das markanteste Beispiel für die Arbeit von Stiftungen im Bil-
dungsbereich. Deren Rolle verändert sich gerade. Früher engagierten sich viele von ihnen ge-
gen Bildungsarmut. Mit der Digitalisierung aber haben vor allem die Stiftungen mit Technolo-
gieunternehmen im Hintergrund eine völlig neue Mission: Sie rollen unter den großen Über-
schriften ,Teilhabe‘ und ,Kooperation‘ ein großes Trojanisches Pferd in die Schulen - das digi-
talisierte Lernen samt Endgeräten. Das wird den öffentlichen und nicht-profitablen Charakter 

 

21 Ebd., Seite 54. 

22 Vgl. beispielhaft GEW (2011), Private Stiftungen versus demokratischer Staat - wie der Neoliberalismus welt-
weit das öffentliche Bildungswesen untergräbt, https://www.gew.de/index.php?eID=dump-
File&t=f&f=24021&token=148a97cf4191a690ad1f656365418c74741669c0&sdownload=. GEW (2011), Ablehnung 
des PPP-Projektes school turnaround, https://www.gew-berlin.de/aktuelles-beschluesse/detailseite-beschlu-
esse/ablehnung-des-ppp-projektes-school-turnaround. Siehe auch Schmidt, „Spiel nicht mit den Bertelsmän-
nern“, In: taz vom 18.5.2009. 

23 Holland-Letz, „… wie absolutistische Fürsten …“, In: E & W Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW 
06/2016, https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissen-
schaft/2016/EW_06_2016_web.pdf, Seite 7. 

https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=24021&token=148a97cf4191a690ad1f656365418c74741669c0&sdownload
https://www.gew.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=24021&token=148a97cf4191a690ad1f656365418c74741669c0&sdownload
https://www.gew-berlin.de/aktuelles-beschluesse/detailseite-beschluesse/ablehnung-des-ppp-projektes-school-turnaround
https://www.gew-berlin.de/aktuelles-beschluesse/detailseite-beschluesse/ablehnung-des-ppp-projektes-school-turnaround
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2016/EW_06_2016_web.pdf
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2016/EW_06_2016_web.pdf
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von Schulen verändern. Noch nie in der Geschichte stand so viel privates Kapital bereit, den 
Bildungsbereich zu überschwemmen.“24 

Ebenso in vorgenannter Zeitschrift formuliert Reith zum großen Engagement u.a. unternehmens-
naher Stiftungen im Bereich der Lehrerfortbildung: 

  „Die Politik habe haushaltspolitisch und ideologisch Türen aufgestoßen, durch welche die 
Privaten jetzt ,durchmarschieren‘. Oder Lücken gerissen, die diese jetzt füllten. Wie viel 
Raum und Verantwortung private Stiftungen und Konzerne im Schulwesen wahrnähmen, sei 
stets eine Frage politischen Handelns, Entscheidens oder Nichtstuns. Nicht zuletzt auch eine 
Frage der Finanzierung öffentlicher Bildung.“25 

  „Unter den Stiftungen, die sich in der Lehrerfortbildung engagieren, sticht sicherlich die Ro-
bert Bosch Stiftung besonders hervor.“26 

Den Einfluss u.a. unternehmensnaher Stiftungen auf die Lehrerausbildung schätzt der Autor da-
gegen als geringer ein: 

  „Die Möglichkeiten inhaltlicher Einflussnahme bei der Lehrerausbildung sind an den Hoch-
schulen für Stiftungen wie auch für andere private Institutionen jedoch eher begrenzt - anders 
als bei konkreten Fortbildungsangeboten für Lehrkräfte vor Ort.“27 

Dedering schreibt in einem Gastkommentar in der Zeitschrift Erziehung & Wissenschaft der Bil-
dungsgewerkschaft GEW: 

  „Stiftungen haben im Bildungsbereich in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung gewon-
nen. Ihre vielfältigen Aktivitäten erfahren in Öffentlichkeit und (Fach-)Literatur oft positive 
Rückmeldungen, ihr Einfluss auf Bildungspolitik, Schule und Unterricht allerdings wird mit-
unter als zu stark kritisiert. Unterzieht man ausgewählte Stiftungsaktivitäten einer systemati-
schen Analyse […], so lässt sich nachweisen, dass schon in der Art der Konzeption und der 
Umsetzung einiger Stiftungsaktivitäten eine potenzielle Einflussnahme auf den bildungspoli-
tischen sowie schul- und unterrichtspraktischen Bereich angelegt ist. Dies zeigt sich zum ei-
nen hinsichtlich des sogenannten Agenda Settings: Durch die Stiftungsaktivitäten werden be-
stimmte Themen in den Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt und als wichtig und 
beachtenswert herausgestellt. Beim Evaluationsinstrument SEIS der Bertelsmann Stiftung und 
dem Wettbewerb ‚Der Deutsche Schulpreis‘ der Robert-Bosch-Stiftung z. B. ist Schulqualität 

 

24 Füller, „TrojanischesPferd“, In: E & W Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW 06/2016, 
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissen-
schaft/2016/EW_06_2016_web.pdf, Seite 15. 

25 Reith, „Ein großer Markt“, In: E & W Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW 06/2016, 
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissen-
schaft/2016/EW_06_2016_web.pdf, Seite 16. 

26 Ebd., Seite 18. 

27 Ebd. 

https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2016/EW_06_2016_web.pdf
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2016/EW_06_2016_web.pdf
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2016/EW_06_2016_web.pdf
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2016/EW_06_2016_web.pdf
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ein solches Thema. Zum anderen ist eine Normsetzung zu erkennen: Vertreten werden be-
stimmte inhaltliche Vorstellungen, die die beteiligten Schulen übernehmen sollen - auch 
wenn sie ggf. andere Vorstellungen haben. Bei SEIS und dem Deutschen Schulpreis beziehen 
sich diese auf das Verständnis von Schulqualität, auf die Idee der ‚Vermessung‘ von Bildung 
sowie auf die Vorstellung von Schule als lernender Organisation und Schulentwicklung als 
kontinuierlichem, in verschiedenen Phasen ablaufenden Prozess. Beim Projekt ‚Schulen im 
Team‘ der Stiftung Mercator wird zudem eine bestimmte Organisationsform als erfolgreiche 
Schulentwicklungsstrategie postuliert: die lokale, schulübergreifende Netzwerkbildung. Die 
Tragweite der potenziellen Einflussnahme von Wettbewerben oder Projekten kann aber als 
überschaubar gelten, da die Teilnahme für die Schulen an den Stiftungsaktivitäten - und da-
mit die Übernahme der Vorstellungen - zumeist freiwillig ist. Etwas anders verhält es sich bei 
SEIS: Einige kritische Stimmen in der Literatur gehen davon aus, dass das Instrument in vie-
len Bundesländern eine Orientierungsgrundlage bei der Entwicklung jener länderspezifischen 
Qualitätsrahmen gewesen ist, auf denen die Schulinspektionen basieren - die für die Schulen 
in den meisten Bundesländern gesetzlich verpflichtend sind. Wenn man dieser Sichtweise 
folgt, muss der Einfluss der Bertelsmann Stiftung hier - wenngleich indirekt - als weitrei-
chend gelten. Das Ausmaß der Einflussnahme von Stiftungen auf den Bildungsbereich ist ab-
hängig vom Stiftungstyp: Stiftungen, die a) von anderen entwickelte Initiativen finanzieren 
oder b) Initiativen selbst entwickeln und finanzieren. Darüber hinaus spielt auch die Stif-
tungsphilosophie eine Rolle. So versteht sich etwa die Bertelsmann Stiftung als Think Tank, 
der das Schulsystem explizit nach eigenen (betriebswirtschaftlich ausgerichteten) Vorstellun-
gen verändern will.“28 

Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) gab im November 2016 ein „Dis-
cussion Paper“ mit dem Titel „Unternehmensnahe Stiftungen im Spannungsfeld zwischen Ge-
meinwohl und Partikularinteressen - Eine Exploration im Bereich Wissenschaft“ heraus. Darin 
widmen sich die Autorinnen und Autoren u.a. der politischen Einflussnahme durch unterneh-
mensnahe (Wissenschafts-)Stiftungen. Sie gehen von einem „beträchtlichen Einfluss“29 in Teilbe-
reichen eines Politikfeldes aus und benennen beispielhaft die Bertelsmann Stiftung mit ihrer 
Rolle in der Hochschulpolitik.30 Des Weiteren führen die Autorinnen und Autoren aus: 

  „Rund 43 Prozent der unternehmensnahen Stiftungen in unserem Sample betreiben […] Poli-
tikberatung und können insofern als Think-Tanks, mithin als Organisationen politiknaher 
Forschung und Beratung definiert werden.“31 

 

28 Dedering, „Genau hinsehen“, In: E & W Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW 06/2016, 
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissen-
schaft/2016/EW_06_2016_web.pdf, Seite 2. Prof. Dr. Kathrin Dedering ist Inhaberin der Professur für Bildungs-
institutionen und Schulentwicklung an der Universität Erfurt. 

29 Hirsch/Neujeffski/Plehwe, „Unternehmensnahe Stiftungen im Spannungsfeld zwischen Gemeinwohl und Parti-
kularinte-ressen. Eine Exploration im Bereich Wissenschaft“, Discussion Paper SP I 2016-201, Wissenschaftsze-
ntrum Berlin für Sozialforschung (2016), Seite 16. 

30 Ebd. 

31 Ebd., Seite 64. 

https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2016/EW_06_2016_web.pdf
https://www.gew.de/fileadmin/media/publikationen/hv/Zeitschriften/Erziehung_und_Wissenschaft/2016/EW_06_2016_web.pdf
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Im Folgenden veranschaulichen die Autorinnen und Autoren anhand einiger Beispiele, welche 
Aktivitäten im Einzelnen verfolgt werden. Die Beispiele würden nach ihrer Ansicht zeigen, 

  „[…] dass Stiftungen politischen Einfluss geltend machen und dazu der Stiftungszweck För-
derung von Wissenschaft und Forschung genutzt werden kann […]. Die Stiftungen beeinflus-
sen die politische Willensbildung zu bestimmten Themen, zum Beispiel über die Einladung 
hochrangiger Politiker/innen zu Veranstaltungen oder nutzen wissenschaftliche Studien, um 
Handlungsempfehlungen an die Politik zu formulieren. An erarbeitete Studienergebnisse 
knüpfen sie zudem mit konkreten Maßnahmen an. 

  Insbesondere durch die Zusammenarbeit mehrerer unternehmensnaher Stiftungen (und ggf. 
noch weiterer Organisationen) kann dezidierter Einfluss über Politikberatung ausgeübt wer-
den, ebenso wie durch das vereinzelte Wirken mehrerer großer Stiftungen in einem Themen-
bereich.“32 

Festzuhalten bleibe nach Auffassung der Autorinnen und Autoren auch Folgendes: 

  „Es bestehen umfangreiche Möglichkeiten, Eigeninteressen über Stiftungsaktivitäten im Wis-
senschaftsbereich zu verfolgen. […] Es wird deutlich, dass über wissenschaftsnahe Veranstal-
tungsformate und Studien sowie institutionelle Förderungen Möglichkeiten zur dezidierten 
politischen Einflussnahme bestehen, womit selbstverständlich nichts über den Erfolg oder 
Misserfolg versuchter politischer Einflussnahme gesagt ist. Offensichtlich erfolgreich sind 
aber Strukturbildung im Hochschulsektor und in der Forschungsförderung, die recht unter-
schiedlichen Zwecken dienen und von denen keineswegs alle im engeren Interesse der ver-
bundenen Unternehmen liegen müssen - dies aber sehr wohl können (z.B. Aus- und Weiter-
bildung). […] 

  Politikberatung ist zudem als ein Teil politischer Arbeit zu verstehen - dies wird deutlich u.a. 
an Konferenzen, die sich an elitäre Kreise richten und z.T. deutliche Merkmale interner Eli-
tenkoordination tragen, weil sie nur geschlossenen Kreisen zugänglich sind, oder auch an den 
genannten Positionspapieren und Policy Papers mit Handlungsempfehlungen.“33 

In Tabelle 12 zu dem vom WZB herausgegebenen „Discussion Paper“ werden die Überschnei-
dung der Wissenschaftsförderung von Stiftungen mit den Geschäftsfeldern der verbundenen Un-
ternehmen sowie die Politikberatung von 60 untersuchten Stiftungen aufgezeigt.34 Dabei stellen 
die Autorinnen und Autoren etwa im Falle der Bertelsmann Stiftung und der Vodafone Stiftung 
sowohl Überschneidung als auch vielfältige Ansätze der Politikberatung fest, im Falle der Stif-
tung Mercator keine Überschneidung, aber vielfältige politikberatende Aktivitäten. 

 

 

32 Ebd., Seite 72. 

33 Ebd., Seite 75. 

34 Ebd., Seite 94 ff. 
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In ihrer Publikation aus dem Jahr 2019 „Gemeinwohlorientiert und innovativ? Die Förderung po-
litischer Jugendbildung durch unternehmensnahe Stiftungen“ untersucht Hirsch unternehmens-
nahe Stiftungen als politische Bildungsakteure. Sie weist auf das Risiko innerhalb der Stiftungs-
forschung hin, dass „der Einfluss von Stiftungen im Allgemeinen und von unternehmensnahen 
Stiftungen im Besonderen systematisch unterschätzt“ werden könne.35 Im Folgenden beschreibt 
sie „Machtpotenziale von Stiftungen“ und „Machteliten, die vielleicht nicht ein gesamtes Politik-
feld dominieren, aber dafür in einem Teilbereich beträchtlichen Einfluss ausüben“ könnten.36 Als 
Beispiele für den Bildungsbereich benennt Hirsch das Engagement der Deutschen Telekom Stif-
tung in der MINT-Förderung37 sowie die Bertelsmann Stiftung und ihre Einflussnahme über  
Politikberatungstätigkeiten.38 Auch könnten unternehmensnahe und private Stiftungen andere 
Einrichtungen, wie Governance Schools oder weitere Stiftungen, fördern und auch auf diese 
Weise Einfluss auf dem Feld der politischen Bildung geltend machen.39 Bezüglich der Einschät-
zung des Einflusses auf den (politischen wie auch allgemeinen) Bildungsbereich sei es wichtig, 
den Arbeitsmodus der Stiftungen (operativ oder fördernd) zu beachten. Eine reine operative Tä-
tigkeit werde in der Fachöffentlichkeit zum Teil kritisch beurteilt. Ausschließlich operativ tätig 
seien z.B. die Bertelsmann Stiftung, die Körber Stiftung, die Joachim Herz Stiftung und die 
BMW Stiftung Herbert Quandt.40 Für eine fundierte Einschätzung u.a. der politischen Einfluss-
nahme durch unternehmensnahe Stiftungen bestehe nach Auffassung von Hirsch noch For-
schungsbedarf: 

  „Sowohl die politischen als auch die ökonomischen Funktionen von unternehmensnahen 
Stiftungen verweisen auf Partikularinteressen, die mit der Gründung einer als gemeinnützig 
anerkannten, unternehmensnahen Stiftung verknüpft werden können. Damit werden die dem 
offiziellen gemeinnützigen Stiftungszweck entsprechenden Aktivitäten keineswegs in Abrede 
gestellt, aber es erscheint dringend erforderlich, eine realistischere Analyse der Multifunktio-
nalität von unternehmensnahen Stiftungen an die Stelle einseitiger Postulate im Sinne der 
Gemeinwohlorientierung zu setzen. 

  Dies wird aber meist nur an Einzelfällen wie der Bertelsmann Stiftung gezeigt. Ist die Bertels-
mann Stiftung aber vielleicht nur ein ‚schwarzes Schaf‘? Oder werden Stiftungen und ge-
meinnützige Stiftungszwecke (wie etwa politische Bildung) von vielen unternehmensnahen 
Stiftungen zur erweiterten politischen Einflussnahme genutzt? Welche Formen kann diese 
erweiterte Einflussnahme annehmen? […] Wie bereits eingangs […] erwähnt, gibt es bisher 

 

35 Hirsch, „Unternehmensnahe Stiftungen als politische Bildungsakteure“, In: Gemeinwohlorientiert und innova-
tiv? Die Förderung politischer Jugendbildung durch unternehmensnahe Stiftungen, transcript Verlag Bielefeld 
2019, Seite 114. 

36 Ebd., Seite 115. 

37 Ebd. 

38 Ebd., Seite 116. 

39 Ebd., Seite 144. 

40 Ebd., Seite 146. 
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keine einzige Studie, die das Wirken unternehmensnaher Stiftungen in Deutschland in einem 
bestimmten Politik- oder Themenfeld untersucht.“41 

In der von Höhne und Striebing im Jahr 2020 herausgegebenen Publikation „Stiftungen im Schul-
wesen“ nähern sich verschiedene Autorinnen und Autoren unterschiedlichen Fragestellungen 
mit Bezug auf Stiftungsaktivitäten und Bildung. Die Beiträge des Sammelbandes unterschieden 
sich hinsichtlich ihrer Perspektive auf das Stiftungswesen, die bei manchen Verfasserinnen und 
Verfassern eher kritisch und bei anderen eher funktional ist. Dadurch entstehe ein „Spannungs-
verhältnis aus grundlegender Kritik und konstruktivem Umgang mit Stiftungen“.42 

Explizit mit unternehmensnahen Stiftungen beschäftigt sich in diesem Sammelband Hirsch in 
ihren Beitrag „Zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft - Über die Verflechtungen zwischen 
Wirtschaft und Bildungsstiftungen“. Sie verweist auf die Gemeinsamkeit zwischen dem von un-
ternehmensnahen Stiftungen praktizierten sog. Corporate Citizenship43 und Lobbyismus, welche 
darin bestehe, die politische und gesellschaftliche Umwelt im Sinne des Unternehmens zu beein-
flussen.44 Mit ihren Aktivitäten im Bildungsbereich würden sich Stiftungen an „kulturellen 
Kämpfen gegen andere“ beteiligen, indem sie Handlungsperspektiven ausarbeiten und durchset-
zen, z.B. bestimmte Bildungsansätze vorantreiben.45 Unternehmensnahe Stiftungen seien im Ver-
gleich zu anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren nicht nur oftmals besonders finanzstark, son-
dern würden auch über ein hohes kulturelles, soziales und symbolisches Kapital verfügen, was 
ihnen ermögliche, einzelne Politikfelder entsprechend zu prägen.46 Um das Wirken unterneh-
mensnaher Stiftungen im Bildungsbereich als politische Einflussnahme analysieren zu können, 
sei es wichtig, die Kategorie der „organischen Intellektuellen“ in den Blick zu nehmen. Zu dieser 
Kategorie würden nicht nur die Gremienmitglieder und Projektmanager der Stiftungen zählen, 
sondern auch die zahlreichen Sozial- und Bildungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, 
Pädagoginnen und Pädagogen, (Bildungs-)Politikerinnen und -politiker usw., welche in Stif-
tungsprojekte eingebunden oder von diesen adressiert würden.47 Wie bereits in ihrer Publikation 

 

41 Ebd., Seite 107 f. 

42 Höhne/Striebing, „Zu Potentialen und Problemen der Tätigkeit von Stiftungen im Schulwesen. Ein Streitge-
spräch mit Matthias Holland-Letz & Katja Hintze“, In: Höhne/Striebing (Hrsg.), Stiftungen im Schulwesen, Beltz 
Juventa, Weinheim 2020, Seite 17. 

43 Corporate Citizenship bezeichnet das gesellschaftliche, gemeinwohlorientierte Engagement von Unternehmen, 
um sich als „gute Bürger” zu präsentieren. Typische Formen des Engagements sind Spenden- und Sponsoring-
maßnahmen, pro-bono-Aktivitäten, die Einrichtung von Stiftungen oder die Freistellung von Mitarbeitern für 
gemeinnützige Zwecke (https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/corporate-citizenship-31191). 

44 Hirsch, „Zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft - Über die Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Bil-
dungsstiftungen“, In: Höhne/Striebing (Hrsg.), Stiftungen im Schulwesen, Beltz Juventa, Weinheim 2020, 
Seite 97. 

45 Ebd., Seite 98 f. 

46 Ebd., Seite 99. 

47 Ebd., Seite 100. 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/corporate-citizenship-31191
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aus dem Jahr 2019 betont Hirsch, dass es zu unternehmensnahen Stiftungstypen und deren Akti-
vitäten im Bildungsbereich nach wie vor an Grundlagenforschung fehle.48 

4. Regulierungsansätze 

4.1. Transparenz erhöhen 

In ihrem vorgenannten Beitrag „Zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft - Über die Verflech-
tungen zwischen Wirtschaft und Bildungsstiftungen“ zu der im Jahr 2020 herausgegebenen Pub-
likation „Stiftungen im Schulwesen“ fordert Hirsch ein „transparentes Stiftungswesen in 
Deutschland“.49 

  „Die dringlichsten politischen Forderungen angesichts unternehmensnaher Stiftungen rich-
ten sich deshalb nicht an die Stiftungen, sondern an den Gesetzgeber: Stiftungen müssen end-
lich zu Transparenz verpflichtet werden. Sinnvolle Grundlage für ein solches Gesetz wären 
die freiwilligen Standards der vorgestellten Initiative Transparente Zivilgesellschaft, die als 
Mindeststandards u.a. festlegen, dass gemeinnützige Organisationen ihre Satzungen veröf-
fentlichen sowie ihre Mittelverwendung und -herkunft und die Zusammensetzung ihres Ver-
mögens. Zudem ist ein öffentlich finanziertes und öffentlich zugängliches Stiftungsregister 
notwendig, das Auskunft über Stiftungsgründer und Unternehmensanteile gibt. Die Geltung 
des Informationsfreiheitsgesetzes für Stiftungen würde den Einblick in Stiftungsdokumente 
ermöglichen und auf dieser Basis die inhaltlichen Überschneidungen zwischen Stiftungs- 
und Unternehmenstätigkeit diskutierbar machen.“50 

Zwischenzeitlich erfuhr das Stiftungsrecht durch das „Gesetz zur Vereinheitlichung des Stif-
tungsrechts und zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes“ vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2947) 
eine Reformierung. Mit dem Ziel der Schaffung von mehr Transparenz wird ein bundesweites 
Stiftungsregister eingeführt (§ 82b BGB). Einzelheiten zum Aufbau und zur Führung des Stif-
tungsregisters am Bundesamt für Justiz sowie zur Einsichtnahme in das Register wird ein Stif-
tungsregistergesetz (StiftRG) regeln. Das Inkrafttreten des StiftRG und somit die Inbetriebnahme 
des Stiftungsregisters werden zum 1. Januar 2026 erfolgen. 

Den Transparenzforderungen der oben zitierten Autorin dürfte das Stiftungsregister nicht voll-
umfänglich gerecht werden können. Zwar wird zu den im Rahmen der Anmeldung der Stiftung 
zum Stiftungsregister beizufügenden Unterlagen auch die Stiftungssatzung gehören. Die Stif-
tungsgründer werden aus dem Stiftungsregister aber ebenso wenig ersichtlich wie konkrete Anga-
ben zum Stiftungsvermögen (z.B. Unternehmensanteile). Der Gesetzesbegründung zum Entwurf 
eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts ist zu entnehmen: 

  „Die Einsichtnahme in zum Stiftungsregister eingereichte Dokumente kann aber soweit ausge-
schlossen werden, als ein berechtigtes Interesse der Stiftung oder eines Dritten besteht, be-

 

48 Ebd., Seite 102. 

49 Ebd., Seite 112. 

50 Ebd. Hervorhebungen nicht im Original. 
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stimmte Dokumente oder Inhalte von Dokumenten nicht offenzulegen, zum Beispiel perso-
nenbezogene Daten von Destinatären oder Stiftern oder Regelungen zur Vermögensverwal-
tung. Dann werden die Dokumente nicht oder nur so in den Registerordner eingestellt, dass 
bestimmte Inhalte unkenntlich gemacht sind.“51 

4.2. Für Einflussnahmen im Schulbereich sensibilisieren 

In der Neuausgabe 2018 der Publikation „Lobbyismus an Schulen“ des LobbyControl - Initiative 
für Transparenz und Demokratie e.V. stellen die Autoren die Gestaltungsmacht von Stiftungen 
an Schulen heraus: 

  „Große Unternehmen und Stiftungen locken mit attraktiven Angeboten, großzügigen Sach-
spenden und Kooperationen. Das hat für die Schulen natürlich viele Vorteile, bringt sie aber 
auch in neue Abhängigkeiten.“52 

  „Die Robert-Bosch-Stiftung und die Heidehof Stiftung (beide aus der Familie Bosch stam-
mend) nehmen über den Deutschen Schulpreis und die ‚Deutsche Schulakademie‘ Einfluss 
auf die öffentliche Bewertung, was gute Schulen sind.“53 

  „In der Schule erhält das Thema Digitalisierung eine immer größer werdende Bedeutung. 
Dies geht einher mit anstehenden Investitionen in digitale Infrastruktur und Endgeräte sowie 
einer umfassenden Aus- und Weiterbildung von LehrerInnen. Unternehmen der Digitalbran-
che und deren Stiftungen scheinen darin eine Chance zu sehen, ihren Einfluss auf Schulen 
auszuweiten und neue Absatzmärkte zu erschließen. […] Die Deutsche Telekom-Stiftung will 
in die Lehrerausbildung eingreifen und finanziert dort Projekte. Schon knapp 20 Millionen 
Euro hat die Stiftung dafür seit ihrer Gründung 2003 ausgegeben und kündigt neue Investitio-
nen an.“54 

Aus Sicht der Autoren habe die Politik das Problem der zunehmenden Einflussnahme an Schu-
len zu lange ignoriert. Die Politik müsse einen kritischen Umgang mit externen Materialien und 
Angeboten fördern. Dazu würde es auch gehören, Abhängigkeiten schaffende Werbung, Finanzie-
rung und Kooperationen zu unterbinden. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte soll-
ten sich mit der Einflussnahme an Schulen beschäftigen. Um Lobbyismus im Klassenzimmer 
wirksam entgegenzuwirken, bedürfe es der Beteiligung aller Betroffenen.55 

 

51 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Vereinheitlichung des Stiftungsrechts, BT-Drs. 
19/28173, https://dserver.bundestag.de/btd/19/281/1928173.pdf, Seite 101. 

52 Kaske/Duffy, „Lobbyismus an Schulen - Einflussnahme auf den Unterricht und was man dagegen unternehmen 
kann“, LobbyControl, Neuausgabe 2018, https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/Lobbyis-
mus_an_Schulen.pdf, Seite 4. 

53 Ebd., Seite 10. 

54 Ebd., Seite 11. 

55 Ebd., Seite 15. 

https://dserver.bundestag.de/btd/19/281/1928173.pdf
https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/Lobbyismus_an_Schulen.pdf
https://www.lobbycontrol.de/wp-content/uploads/Lobbyismus_an_Schulen.pdf
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Unter der Überschrift „Wo die Politik aktiv werden muss“ formulieren die Autoren folgende 
neun Handlungsansätze: 

- „Schulen nicht alleine lassen“, 
- „Monitoringstelle für Unterrichtsmaterialien“, 
- „Finanzierung offenlegen“, 
- „Kooperationen kritisch prüfen“, 
- „Schulsponsoring überflüssig machen“, 
- „Werbung umfassend verbieten“, 
- „Finanzierung des Bildungssystems verbessern“, 
- „Lehrerausbildung verbessern & Fortbildung fördern“, 
- „Digitalisierung als gesellschaftliche Aufgabe begreifen“.56 

4.3. Lobbyarbeit offenlegen 

Zum 1. Januar 2022 ist das Lobbyregistergesetz des Bundes (LobbyRG)57 in Kraft getreten, wel-
ches den Grundsätzen von Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität bei der Lobbyarbeit 
bzw. der Interessenvertretung auf Bundesebene möglichst umfassende Geltung verschaffen soll.58 

Interessenvertretung umfasst nach der Legaldefinition in § 1 Abs. 3 LobbyRG „jede Kontaktauf-
nahme zum Zweck der unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbildungs- 
oder Entscheidungsprozess der Organe, Mitglieder, Fraktionen oder Gruppen des Deutschen Bun-
destages oder zum Zweck der unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme auf den Willensbil-
dungs- oder Entscheidungsprozess der Bundesregierung“. Interessenvertreter und damit potenzi-
elle Pflichtadressaten gemäß § 1 Abs. 4 LobbyRG sind „alle natürlichen oder juristischen Perso-
nen, Personengesellschaften oder sonstigen Organisationen, auch in Form von Netzwerken, Platt-
formen oder anderen Formen kollektiver Tätigkeiten, die Interessenvertretung nach Absatz 3 
selbst betreiben oder in Auftrag geben“. Von diesem Adressatenkreis umfasst und gemäß 
§ 2 Abs. 1 LobbyRG registrierungspflichtig sind demnach grundsätzlich auch Stiftungen und 
Non-Profit-Organisationen, wenn die Interessenvertretung 

– regelmäßig betrieben wird (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 LobbyRG), 
– auf Dauer angelegt ist (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 LobbyRG), 
– geschäftsmäßig für Dritte betrieben wird (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LobbyRG) oder wenn 
– innerhalb der jeweils letzten drei Monate mehr als 50 unterschiedliche Interessenvertre-

tungskontakte aufgenommen wurden (§ 2 Abs. 1 Nr. 4 LobbyRG).59 

 

56 Ebd., Seite 17 f. 

57 Gesetz zur Einführung eines Lobbyregisters für die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag 
und gegenüber der Bundesregierung (Lobbyregistergesetz - LobbyRG) 16.4.2021 (BGBl. I S. 818), 
https://www.gesetze-im-internet.de/lobbyrg/LobbyRG.pdf. 

58 Zimmermann/Raddatz, „Die Entwicklung des Stiftungsrechts 2022“, NJW 2023, 494 (495). 

59 Zum Ganzen: Zimmermann/Raddatz, „Die Entwicklung des Stiftungsrechts 2022“, NJW 2023, 494 (495). 

https://www.gesetze-im-internet.de/lobbyrg/LobbyRG.pdf
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Insbesondere für spendensammelnde Stiftungen relevant ist, dass nach § 3 Abs. 1 Nr. 6-8 Lob-
byRG auch finanzbezogene Angaben gemacht werden sollen (Angaben zu den jährlichen finanzi-
ellen Aufwendungen im Bereich der Interessenvertretung, Angaben zu einzelnen Zuwendungen 
und Zuschüssen der öffentlichen Hand sowie zu einzelnen Schenkungen Dritter, Jahresab-
schlüsse oder Rechenschaftsberichte).60 Allerdings verlangt § 3 Abs. 1 Nr. 8 LobbyRG nicht das 
Generieren eines bislang nicht existenten Jahresabschlusses. Für Stiftungen, die keinen Jahresab-
schluss vorlegen müssen, ändert sich insoweit nichts.61 Die vorstehenden finanzbezogenen Anga-
ben können zudem nach § 3 Abs. 2 LobbyRG verweigert werden. 

Einen Ausschluss von der Registrierungspflicht in Bezug auf gemeinnützige Körperschaften sieht 
§ 2 Abs. 2 LobbyRG nicht vor. (Unternehmensnahe) Stiftungen müssen daher prüfen, ob sie zum 
eintragungspflichtigen Personenkreis zählen, im Rahmen ihrer Tätigkeit Kontakt zum Zweck der 
unmittelbaren oder mittelbaren Einflussnahme zu Mitgliedern des Bundestages und/oder der 
Bundesregierung haben und im demokratischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess 
mitwirken.62 Von den unter Ziff. 2 dieser Dokumentation aufgelisteten unternehmensnahen Stif-
tungen mit Aktivitäten im Bildungsbereich finden sich für folgende Stiftungen Einträge im Lob-
byregister: Deutsche Telekom Stiftung, Robert Bosch Stiftung, Bertelsmann Stiftung, DFL Stif-
tung, Vodafone Stiftung (Datum der Abfrage: 29.8.2023). 

Gegenwärtig befindet sich ein Gesetz zur Änderung des Lobbyregistergesetzes63 im Gesetzge-
bungsverfahren. In Ansehung des Gesetzesentwurfs der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und FDP sollen Anwendungsbereich und Offenlegungspflichten im Lobbyregistergesetz im 
Interesse einer transparenten Staatstätigkeit nachgeschärft werden. Die Nachschärfung ziele 
schwerpunktmäßig auf eine Stärkung der Aussagekraft der Registereinträge. Beispielsweise solle 
die Option, Finanzangaben zu verweigern, entfallen. Ergänzt werde dies durch eine maßvolle Er-
weiterung des Anwendungsbereichs im Wege der Einbeziehung von Kontakten zu Ministerien ab 
Ebene der Referatsleiterinnen und Referatsleiter.64 

*** 

 

60 Ebd., Seite 496. 

61 Irmscher, „Lobbyregistergesetz - weit anwendbares Neuland auch für Anwälte“, NJW 2022, 273 (276). 

62 Bundesverband Deutscher Stiftungen, Lobbyregister beschlossen: Das müssen Stiftungen nun wissen, 
https://www.stiftungen.org/themen/stiftungsrecht/lobbyregister-beschlossen-das-muessen-stiftungen-nun-wis-
sen.html. 

63 Gesetzgebungsvorgang abrufbar unter: https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-des-lob-
byregistergesetzes/300955?term=lobbyregistergesetz&f.wahlperiode=20&rows=25&pos=1. 

64 Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Lobbyregistergesetzes, BT-Drs. 20/7346, https://dserver.bundestag.de/btd/20/073/2007346.pdf, Seite 1. 

https://www.stiftungen.org/themen/stiftungsrecht/lobbyregister-beschlossen-das-muessen-stiftungen-nun-wissen.html
https://www.stiftungen.org/themen/stiftungsrecht/lobbyregister-beschlossen-das-muessen-stiftungen-nun-wissen.html
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-des-lobbyregistergesetzes/300955?term=lobbyregistergesetz&f.wahlperiode=20&rows=25&pos=1
https://dip.bundestag.de/vorgang/gesetz-zur-%C3%A4nderung-des-lobbyregistergesetzes/300955?term=lobbyregistergesetz&f.wahlperiode=20&rows=25&pos=1
https://dserver.bundestag.de/btd/20/073/2007346.pdf
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